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An das 

Gemeindeamt Bruck 

Raiffeisenstraße 6 

5671 Bruck an der Großglocknerstraße 

 

Ansuchen 
um Gewährung eines einmaligen, nicht zurückzahlbaren Zuschusses der Gemeinde Bruck für 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

☐ Biomasse Heizanlage, Pelletsheizung, Hackgutheizung, Stückholzkessel mit Pufferspeicher 

☐ Photovoltaikanlage bis 15 kW Peak 

☐ Photovoltaikspeicher 

☐ Thermische Solaranlage 

☐ Wärmepumpenanlage 

☐ Balkonkraftwerk - Mindestnennleistung 800 w lotrechte Aufstellung 

☐ Wärmedämmung - Gebäudehülle, mind. 20% der Fläche  

☐ Erstellung Energieausweis 

 

 

Daten des Förderungswerbers: 

Name:       

Telefonnummer:        

Wohnadresse:  

Straße:      

Hausnummer:      

PLZ, Ort:       

Objektadresse:  

Straße:       

Hausnummer:       

PLZ, Ort:       

Bankverbindung (BIC):       

Kontonummer-IBAN:        
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Erforderliche Voraussetzungen: 

Bei Förderungen von Biomasse Heizanlagen, Pelletsheizungen, Hackgutheizungen, Stückholzkesseln 

mit Pufferspeicher: 

• Förderzusicherung Land 

• Rechnungskopie der ausführenden Firma 

• Einreichfrist: max. 24 Monate 
 

Bei Förderungen von Photovoltaikanlagen: 

• Förderzusicherung Land und Bund (Ausnahme: Photovoltaikanlage als Inselbetrieb) 

• Rechnungskopie der ausführenden Firma 

• Einreichfrist: max. 24 Monate 
 

Bei Förderungen von Thermischen Solaranlagen: 

• Förderzusicherung Land und Bund 

• Rechnungskopie der ausführenden Firma 

• Einreichfrist: max. 24 Monate 
 

Bei Förderung von Wärmepumpanlagen: 

• Förderzusicherung Land 

• Rechnungskopie der ausführenden Firma 

• Einreichfrist: max. 24 Monate 
 

Bei Förderung von Balkonkraftwerken:  

• Rechnungskopie 

• Einreichfrist: max. 24 Monate 
 

Bei Förderung von Wärmedämmung - Gebäudehülle: 

• Energieberatung Land 

• Rechnungskopie vom Materialankauf 

• Einreichfrist: max. 24 Monate 

• Von der Förderung ausgenommen sind alle Dämmstoffe auf Kunststoffbasis wie z.B. XPS, EPS, 
PUR…) 

 

Bei Förderung bei Erstellung des Energieausweises: 

• Energieberatungsprotokoll 

• Eingeschränkt auf Bestandsgebäude (mind. 5 Jahre) 

• Eichreichfrist: max. 24 Monate 

 

Erklärung: 

☐ Ich erkläre, dass ich bis jetzt bei der Gemeinde Bruck keine Förderung für den Bau einer Anlage 

mit einem der angeführten Verwendungszwecke beantragt habe und kein weiteres Ansuchen in 

Zukunft stellen werde. 

 
 

 

                                  

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift Förderungswerber                    Unterschrift Bürgermeisterin 
 

 


